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Betreff: 

 

Auswirkungen der  

Steuerschätzung vom Mai 2021 

 

 

ISEK-Ziel:     Finanzpolitisch nachhaltig handeln 

 

 

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat im Mai 2021 die Steuereinnahmen für die Jahre 

2021 bis 2025 geschätzt. Auf der Grundlage dieses Schätzungsergebnisses wurden für 

das Land Schleswig-Holstein die regionalen Ergebnisse ermittelt.  

 

Aufgrund eigener Berechnungen der Verwaltung sind im Vergleich zu den Ansätzen 2021,  

welche den Ergebnissen der Steuerschätzung aus November 2020 zugrunde liegen,  

folgende wertmäßige Veränderungen zu erwarten: 

 

 
a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Auswirkungen 2021 In Euro 

Haushaltsansatz 2021 29.004.500 

Steuerschätzung vom Mai 2021 28.493.074 

Veränderungen  

gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 -511.426 
 

 

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Auswirkungen 2021 In Euro 

Haushaltsansatz 2021 9.369.800 

Steuerschätzung vom Mai 2021 9.290.064 

Veränderungen  

gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 -79.736 
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Insgesamt ergeben sich aufgrund der Steuerschätzung somit folgende Veränderungen: 

gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 -591.162 

 

 

c) Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) 

 

Mit der vorläufigen Festsetzung vom 25. Januar 2021 erfolgte eine Neufestsetzung des 

kommunalen Finanzausgleichs (KFA) für das Jahr 2021. 

 

 

Auswirkungen 2021 In Euro 

Haushaltsansatz 2021 69.601.000 

Vorläufige Festsetzung vom 25.01.2021 69.939.468 

Veränderungen  

gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 338.468 

 

 

d) Zusammenfassung 

 

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (EkSt/USt) 

sowie der Schlüsselzuweisungen (KFA) weist gemäß der Steuerschätzung aus Mai 2021 

eine nahezu identische Dynamik wie im November 2020 auf, die der Haushaltsplanung 

2021/2022 zugrunde liegt.  
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Im Auftrage 

 

 

 

 

Dr. Tauras       Dörflinger 

Oberbürgermeister      Stadtrat 
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